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FESTSETZUNGEN ZU ART 
UND MASS DER BAULICHEN 
NUTZUNG, BAUWEISE UND 
DACHNEIGUNG
siehe nebenstehende 
Planzeichenerläuterung

GF/L 2

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem. § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen innerhalb öffentlicher Grünflächen 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Mit Leitungsrecht belastete Fläche zugunsten der Stadt

Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB (Lärmschutzwall H = 2,00 m - 2,50 m 
bezogen auf derzeitig gewachsenes Geländeniveau in der Achse des Lärmschutzwalles)

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE 
Vorhandene Flurstücksgrenze

Vorhandene Flurstücksnummer

Vorhandene Gebäude 

- Aufschüttungen

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, sofern sie zur Herstellung 
des Straßenkörpers erforderlich sind, siehe textliche Festsetzung A Nr. 10

Vorgeschlagene Straßengestaltung nach Detailplanung

Vorgeschlagene Fußwege

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze

FESTSETZUNGEN gem. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB
Stellung der Hauptgebäude (Hauptfirstrichtung), 
siehe textliche Festsetzung B Nr. 1

416

KENNZEICHNUNGEN gem. § 9 (5) BauGB
Lärmvorbelasteter Bereich gem. § 9 (5) Nr. 1 BauGB, siehe textliche Festsetzung A Nr. 7LÄRMPEGELBEREICH II

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belastete Fläche zugunsten der Anlieger und 
Versorgungsträger

Vorgeschlagene Kanaltrassen 

- Abgrabungen

GF/L 1

Abgrenzung unterschiedlich festgesetzter Hauptfirstrichtungen

Die Planunterlage (Stand: 31.01.2002) entspricht § 1 der PlanZV 90.
Es wird bescheinigt, dass die städtebauliche Planung geometrisch eindeutig festgelegt ist.
Hagen, den

Private Grünfläche – Zweckbestimmung Schutz- und Trenngrün

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung:

-Fußweg

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünfläche

Parkanlage

Zweckgebundene bauliche Anlage "Aussichtsturm"

Regenwasserversickerung

Spielplatz

F

Oberkante fertige Erschließungsanlage in Meter über NN413,75

FLÄCHEN FÜR VER- UND ENTSORGUNG gem. § 9 (1) Nr. 12, 14 BauGB

Flächen für Ver- und Entsorgung

Wertstoffcontainer

Elektrizität

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt, bzw. Zu- und Abgang mit Ausnahme des südlichen
Fußweges vom Wengeberg zur Frankfurter Straße

RWV

C

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, siehe textliche Festsetzung A Nr. 9    

MI Mischgebiet, Nutzungsbereich 1, siehe textliche Festsetzung A Nr. 1 b)

WR ED

I    0,4

32 - 45°

FH max.= 8,50 m
TH max.= 3,50 m

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

WR Reines Wohngebiet, Nutzungsbereich 2 - 9, 
siehe textliche Festsetzung A Nr. 1 a)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

II Zahl der Vollgeschosse - als  Höchstmaß

0,4 Grundflächenzahl

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB

o

ED

offene Bauweise

Nur Einzel - und  Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

TH max = Maximale Traufhöhe, siehe textliche Festsetzung A Nr. 2

FH max = Maximale Firsthöhe, siehe textliche Festsetzung A Nr. 2

Unterschiedliche Nutzungsbereiche1 9

siehe Festsetzung zu Art und Maß der baulichen Nutzung, 
Bauweise und Dachneigung

VERFAHRENSVERMERKE

C HINWEISE

1) Kampfmittel

Falls bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen 
hinweist oder verdächtige Gegenstände beobachtet werden, sind die Arbeiten sofort einzustellen 
und der Kampfmittelräumdienst zu verständigen.

RECHTLICHE GRUNDLAGE

Blutjohannisbeere

b)

Bäume
Acer campestre Feldahorn
Betula pendula Sandbirke
Carpinus betulus Hainbuche
Quercus robur Stieleiche
Quercus petraea Traubeneiche

Sträucher  - heimisch

Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hundsrose
Prunus padus Traubenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Salix  spec. Weiden 
Sambucus nigra Holunder 
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

Sträucher - Ziergehölze

Chaenomeles lagenaria Zierquitte
Cornus mas Kornelkirsche
Forsythia intermedia Forsythie
Kolkwitzia amabilis Kolkwitzie
Malus  (in Sorten) Zierapfel
Philadelphus coronarius Pfeifenstrauch
Ribes sanguineum
Rosa multiflora Büschelrose
Rosa pimpinellifolia Bibernellrose
Spiraea  x vanhouttei Pracht-Spiere
Syringa vulgaris Flieder

Auf den privaten Grünflächen, entlang der Grenze der Bauflächen, festgesetzten Flächen zur 
Anpflanzung sind Bäume und Sträucher aus der folgenden Pflanzliste zu pflanzen:

TEXT
A FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

10) Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen und
Sträuchern gem. §  9 (1) Nr. 25 b  BauGB

11) Abgrabungen und Aufschüttungen gem. §  9 (1) Nr. 26  BauGB

12) Zuordnung der Ausgleichsflächen gem. § 9 (1a) BauGB

4) Nebenanlagen gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 14 und 23 (5) BauNVO

a) Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO
Innerhalb der straßenseitigen nicht überbaubaren Grundstücksfläche (sog. Vorgartenbereich) 
sind nur Anlagen und Einrichtungen zum Unterbringen von Sammelbehältern für Müll, Bioabfälle 
und dgl. - sofern sie so eingegrünt oder verkleidet werden, dass sie von der öffentlichen 
Verkehrsfläche aus nicht sichtbar sind -  zulässig.
Folgende untergeordnete Nebenanlagen sind auch auf den übrigen nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig:

- Mauern bis zu einer Höhe von 1,80 m und einer Länge von 4,00 m sowie Pergolen zur 
Errichtung eines fremder Sicht entzogenen Sitzplatzes

- Kinderspielanlagen
- Schwimmbecken bis zu einer Gesamtgröße von max. 30 m² (ohne Überdachung)
- Aufschüttungen bis zu einer Höhe von 2 m über dem ursprünglichen Geländeniveau, sofern 

dadurch keine Böschungsneigungen mit mehr als 25 % Gefälle oder
Böschungsmauern von mehr als 1,20 m Höhe entstehen.

- Terrassen bis zu einer Größe von max. 20 m². Darüber hinaus kann diese Terrasse mit 
einer an den Seiten offenen Überdachung versehen werden, wenn sie sich an das 
vorhandene Gebäude anfügt.

- Gebäude mit Abstellräumen und Gewächshäuser bis 7,5 m², wobei pro Grundstück nur ein 
Gebäude zulässig ist.

Die Zulässigkeit von Einfriedungen und Stützmauern wird in der örtlichen Bauvorschrift geregelt.

b) Nebenanlagen gem. § 14 (2) BauNVO
Nebenanlagen gem. § 14 (2) BauNVO sind im gesamten Geltungsbereich zulässig. 

5) Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden und Mindestmaße für die 
Größe der Baugrundstücke gem. § 9 (1) Nr. 6  i. V. m. § 9 (1) Nr. 3 BauGB

Je Wohngebäude (Einzelhaus oder Doppelhaushälfte und Reihenhaus) sind maximal 4 Wohneinhei-
ten zulässig. Für den Fall, dass mehr als 2 Wohneinheiten je Grundstück errichtet werden, muß die
zugehörige Grundstücksgröße jedoch mind. 200 m² je errichtete Wohneinheit betragen.

6) Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB

a) Für die nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen sind nur wasserdurchlässige Ausführungen
zulässig. Die befestigten Grundstücksteile - z.B. Stellplätze, Garagenzufahrten, Zuwege - sind 
wasserdurchlässig z.B. mit Bepflasterung mit breiten Fugen (Fugenbreite > 2 cm) etc. auszuführen.

b) Für die mit  M1 - M4  bezeichneten Flächen werden folgende Maßnahmen festgesetzt:

M1 Die Saumbereiche entlang des zu erhaltenden Heckenbereiches und des neuen Waldrandes
im Norden des Plangebietes  sind sukzessiv zu entwickeln.

M2 Die Flächen sind als offene extensive Grünflächen zu entwickeln. Zusätzlich sind auf den Flä-
chen pro 500 m² 3 Hochstämme (Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 14-16) bzw.
Strauchgruppen mit 5 Gehölzen aus max. 3 Arten zu pflanzen. Bei der Auswahl des Pflanz-
materials ist die Pflanzliste der textlichen Festsetzung Nr. 8 b) Bäume und Sträucher - hei-
misch (keine Ziergehölze) zu beachten.

M3 Die oberhalb der Quellmulde liegende Fläche wird als kaskadenförmig angelegte Sickermulde
ausgebildet und durch eine extensive Wieseneinsaat begrünt.

M4 Die Flächen sind als extensives Grünland (Wiese, Weide) zu entwickeln.

Die in den mit M 1 - M 4 bezeichneten Flächen liegenden 3 m breiten Wege sind von den getroffe-
nen Maßnahmen in den Flächen ausgenommen.

SONSTIGE PLANZEICHEN

Sichtdreiecke sind von jeglicher Sichtbehinderung
ab 0,8 m über Fahrbahnoberkante freizuhalten gem. § 9 (1) Nr. 10 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Garagen gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGBSt  Ga

M4M1

FLÄCHEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND WALD gem. § 9 (1) Nr. 18 BauGB

Wald

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT  gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG
gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Flächen zur  Anpflanzung von bodenständigen Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen, siehe textliche Festsetzung A Nr. 8  

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von bodenständigen 

siehe textliche Festsetzung A Nr. 6

Zu erhaltende Einzelbäume

LÄRMPEGELBEREICH II

LÄRMPEGELBEREICH III

Am Turm

Märkische Straße

Schwerte
r S

tra
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H
at
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ge

r S
tr

aß
e

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches zur 1. (vereinfachten) Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 "Heider Kopf"

FH max. = 422,00 m ü.NN

FH max. = 441,90 m ü.NN 

8) Freihalteflächen gem. § 9 (1) Nr. 10  BauGB

Im Bereich von Einmündungen und Kreuzungen sind Sichtbehinderungen auszuschließen und dies 
für eine mögliche Bebauung bzw. Bepflanzung im Einzelfall zu prüfen.
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Bäume
Acer campestre Feldahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Betula pendula Sandbirke
Carpinus betulus Hainbuche
Crataegus monogyna „Stricta“ Eingriffliger Weißdorn (Sorte)
Crataegus laevigata „Paul´s Scarlet“ Zweigriffliger Weißdorn (Sorte)
Malus domestica Apfelkultursorte
Prunus domestica Kirschen bzw. Pflaumen i. Sorten
Pyrus domestica Birnenkultursorte
Sorbus aucuparia Eberesche

Alle technisch erforderlichen Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen zur Herstellung des 
Straßenbaukörpers sind auf den angrenzenden privaten Grundstücksflächen zu dulden, auch wenn sie 
zeichnerisch nicht dargestellet werden können. In der Planzeichnung sind Aufschüttungen und Abgra-
bungen ab einer Höhendifferenz von 0,50 m bei einem Neigungswinkel von 1:2 hinweislich dargestellt.

Lärmpegelbereich "Maßgeblicher Außen-
lärmpegel"

in dB(A)

erforderliches R' w.res des
Außenbauteils

in dB

II 56 - 60 30

III 61 - 65 35

2

2) Bodeneingriffe

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/ oder naturgeschichtliche Bodenfunde, 
d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder 
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder LWL-
Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/93750; Fax: 02761/937520) 
unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem 
Zustand zu erhalten (§§ 15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW); falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, 
das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 
Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NRW).

Breckerfeld, den 13.07.2011

Bürgermeister 

Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur 1. Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
Die Stadtvertretung Breckerfeld hat die Aufstellung dieser Bebauungsplanänderung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in 

Verbindung mit §13 BauGB und gleichzeitig die Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

(öffentliche Auslegung von Planwerk und Begründung) gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung 

am 12.07.2011 beschlossen. 

Durchführung der 1. Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
Dieser Bauleitplanentwurf einschließlich Begründung hat entsprechend der Bekanntmachung vom 22.08.2011 gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.08.2011 bis 30.09.2011 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.

Die Nachbarkommunen und die Behörden wurden vom 22.08.2011 bis 30.09.2011 gemäß § 2 Abs. 2 und 

§ 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren beteiligt.

Satzungsbeschluss
Die Stadtvertretung Breckerfeld hat diese Bauleitplanung bestehend aus Planzeichnung und Planzeichenerklärung 

aufgrund der o.g. Gesetzesgrundlagen gemäß § 10 Abs. 1 und Abs. 3 BauGB in Verbindung mit §13 BauGB am 

27.03.2012 als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde in gleicher Sitzung beschlossen. 

Die Bauleitplanung wird hiermit ausgefertigt.

Schlussbekanntmachung
Der Beschluss sowie Ort und Zeit der Auslegung wurden gemäß § 10 Abs. 3 BauGB und § 7 Gemeindeordnung 

Nordrhein Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Bekanntmachungsverordnung am 28.06.2012 ortsüblich 

bekannt gemacht. 

Mit der Bekanntmachung vom 28.06.2012 tritt der Bauleitplan in Kraft.

Breckerfeld, den 04.10.2011

Bürgermeister

Ausfertigung
Diese Bauleitplanung bestehend aus Planzeichnung und Planzeichenerklärung ist am 21.06.2012 zum Zwecke 

der ortsüblichen Bekanntmachung ausgefertigt worden.

Breckerfeld, den 21.06.2012

Bürgermeister

Breckerfeld, den 28.06.2012

Bürgermeister

Breckerfeld, den 28.03.2012

Bürgermeister

Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (erneute Offenlage)
Dieser geänderte Bauleitplanentwurf einschließlich Begründung hat entsprechend der Bekanntmachung vom 

19.01.2012 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 30.01.2012 bis 20.02.2012 zu jedermanns Einsicht erneut 

öffentlich ausgelegen. Die Nachbarkommunen und die Behörden wurden vom 30.01.2012 bis 20.02.2012

gemäß § 2 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB erneut am Verfahren beteiligt.

Breckerfeld, den 21.02.2012

Bürgermeister 

Die festgesetzten öffentlichen Grünflächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung sowie die Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft werden dem Eingriffsverursacher Allgemeines Wohngebiet und öffentliche Ver-
kehrsfläche als Ausgleichsfläche zugeordnet. Die externen Ausgleichsmaßnahmen (Fläche 1 „West-
feld“, Lage: Flur 7, Flurstücke 627, 631, 634, 884, 886, 888; Fläche 2 „Auf dem Hölken / Pämke“, La-
ge: Flur 7, Flurstück 985; Fläche 3 „Südlich Wengeberg“, Lage: Flur 7, Flurstück 593; Fläche 4
„Westlich des NSG Saure Epscheid“, Flur 9, Flurstück 124 / 100; Fläche 5 „In der Hasbecke“, Flur 4,
Flurstück 627 / 260; Fläche 6 „Nördlich von Epscheid“, Flur 8, Flurstücke 98 und 677/100) werden
dem durch die Planung verursachten Eingriff insgesamt als Ausgleich zugeordnet.

Die Grünsubstanzen der festgesetzten Flächen zur Anpflanzung und / oder mit einem Erhaltungsge-
bot belegten Flächen sowie der gem. textlicher Festsetzung durchzuführenden Anpflanzungen sind
dauerhaft zu erhalten. Ausfall ist durch Neuanpflanzungen mit gleichartigen bodenständigen Gehöl-
zen zu ersetzen (siehe Pflanzliste textliche Festsetzung A Nr. 9).

  5) Stützmauern

Stützmauern sind bergseitig der Straße ausnahmsweise zulässig, wenn sie aus topografischen 
Gründen zur Geländemodellierung unvermeidbar sind. Stützmauern zur öffentlichen Verkehrsfläche 
sind mit Natur- bzw. Bruchstein, Gabionen, Betonelementen aus einheitlicher Oberflächenstruktur 
oder als verputzte Mauerwände herzustellen. Darüber hinaus dürfen zur Einfriedung der 
Grundstücke auch Klinker verwendet werden.

Textliche Festsetzungen und Hinweise nach dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. 
September 2004 (BGBl. i S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. April 2011 (BGBl. I S. 
619) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. i S. 132), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. i S. 466) 
der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01. März 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 863, 975) der Planzeichenverordnung 1990 vom 
18. Dezember 1990.

 

Die Lärmpegelbereiche sind in der Planzeichnung gekennzeichnet.

Die Berechnung des resultierenden Schalldämmaßes R'w.res hat nach der DIN 4109 zu erfolgen.
Bei der Anordnung von Lüftungseinrichtungen/ Rolladenkästen ist deren Schalldämmaß bei der Be-
rechnung des resultierenden Schalldämmaßes R'w.res zu berücksichtigen.

Für die Wohngebäude innerhalb der Lärmpegelbereiche II und III, in denen besondere Anforderun-
gen an die Schalldämmung von Außenbauteilen für Aufenthaltsräume in Gebäuden gelten, ist der
Nachweis des Schallschutzes zu erbringen. Geeignete Fenster und deren Zusatzeinrichtungen
(Rolladenkästen, Lüftungseinrichtungen usw.) sind anhand der VDI 2719 nachzuweisen.

1) Art der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO

a) Im reinen Wohngebiet sind die gem. § 3 (3) Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Läden und
nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des 
Gebietes dienen, ausgeschlossen.

b) Im Mischgebiet sind die gem. § 6 (2) Nr. 3 BauNVO allgemein zulässigen Einzelhandelsbetriebe so-
wie die gem. § 6 (2) Nr. 6, 7 und 8 BauNVO  zulässigen Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnü-
gungsstätten nicht zulässig. 
Die gem. § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten sind nicht zulässig.

2) Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (2) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO
Höhe der baulichen Anlagen

Nutzungsbereiche 1 - 7:
Bezüglich der Höhe baulicher Anlagen gelten für die Nutzungsbereiche 1 - 7 die in der Planzeichnung  
festgesetzten max. First- und Traufhöhen. Die festgesetzten max. Traufhöhen gelten sowohl für die 
talseitig als auch für die bergseitig gelegenen Traufen. Werden Gebäude ohne First und Traufe gebaut 
(Nutzungsbereich 1), ist die festgesetzte Firsthöhe mit der Oberkante des Gebäudes gleichzusetzen.
Bezugshöhe ist die Höhenlage der fertigen Erschließungsstraße in der Straßenachse, wie sie in der
Planzeichnung des Bebauungsplanes festgesetzt ist, gemessen in der Mitte der an die Straßenfläche 
angrenzenden Grundstücksseite (siehe Beispiel). 
Die Bezugshöhe ist für das jeweilige Grundstück durch Interpolation zu ermitteln.
Für die als Nutzungsbereich 6 festgesetzten Grundstücke gilt die Höhenlage des nördlich an-
grenzenden Fußweges als Bezugshöhe.
Bei Eckgrundstücken gilt die Höhe der Verkehrsfläche als Bezugshöhe, zu der die Gebäude trauf-
ständig stehen.

Nutzungsbereiche 8 - 9:
Folgende Höhenfestsetzungen werden für den Nutzungsbereich 8 getroffen:
Firsthöhe max. = 422,00 m ü.NN
Folgende Höhenfestsetzungen werden für den Nutzungsbereich 9 getroffen:
Firsthöhe max. = 441,90 m ü.NN
Der Nachweis zu den vorhandenen und geplanten Gelände- und Gebäudehöhen ist im 
Baugenehmigungsverfahren zu führen. 

3) Stellplätze und Garagen gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 12 (6) BauNVO

Garagen und Stellplätze sind grundsätzlich nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksfläche, den dafür festgesetzten Flächen sowie im seitlichen Grenzabstand der 
Hauptbaukörper gem. BauO NRW zulässig. Nicht überdachte Stellplätze sind darüberhinaus 
auch zwischen der überbaubaren Fläche und der Straßenbegrenzungslinie zulässig.

Beispiel:

40
7,

87
5

406,10

409,50

407,10406,70

Mitte der an die Straßenfläche 
angrenzenden Grundstücksseite

Bezugshöhe:
Höhe der Straßenachse 
in Grundstücksmitte

Festgesetzte Höhe der 
Erschließungsstraße
in Meter über NN

407,10 und 409,50

5 5

7) Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen gem. § 9 (1) Nr. 24 
BauGB

Zum Schutz vor Lärmeinwirkungen durch den Straßenverkehr der Frankfurter Straße L 528 werden
bei einer baulichen Errichtung oder baulichen Änderung von Räumen, die nicht nur zum vorüberge-
henden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, unterschiedliche Anforderungen an die Schall-
dämmung von Außenbauteilen gestellt.

Zur Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Außenlärm
werden in der DIN 4109 verschiedene Lärmpegelbereiche zugrundegelegt, denen die vorhandenen
oder zu erwartenden „maßgeblichen Außenlärmpegel" zuzuordnen sind. Für Außenbauteile von
Aufenthaltsräumen von Wohnungen (mit Ausnahme von Küchen, Bädern und Hausarbeitsräumen)
sind die in der folgenden Tabelle aufgeführten Anforderungen an die Luftschalldämmung 
einzuhalten:

*R'w,res  : Resultierendes Schalldämm-Maß des gesamten Außenbauteils, das sich gem. DIN 4109 aus den
Schalldämm-Maßen der einzelnen Bauteile bzw. Teilflächen (Wandflächen, Fensterflächen etc.) errechnet.  
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9) Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern gem. §  9 (1) Nr. 25 a  BauGB
a) Pro angefangener 300 m² Grundstücksfläche ist ein bodenständiger Laubbaum oder Obstbaum

(Hochstamm, 3xverpflanzt, Stammumfang mindestens 12 cm) aus der folgenden Pflanzliste zu pflan-
zen:

B FESTSETZUNGEN gem. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

1) Stellung baulicher Anlagen

Es sind nur die in der Planzeichnung festgesetzten Hauptfirstrichtungen zulässig. Die
Hauptfirstrichtung ist der längeren Mittelachse des Hauptbaukörpers gleichzusetzen. Für 
untergeordnete Baukörper sind abweichende Firstrichtungen zulässig.

2) Aussenwandflächen

a) Die Außenwandflächen der Hauptgebäude sind als Sicht- bzw. Verblendmauerwerk, aus Holz  
oder als Putzbau auzuführen.
Bei Doppel- und Reihenhäusern ist je Baukörper das gleiche Material zu verwenden. 

b) Für untergeordnete Teilflächen ist die Verwendung reflektiender Bauteile ausgeschlossen.

3) Dachform und Dacheindeckung

a) Als Dachformen sind Satteldächer, Walm- und Krüppelwalmdächer zulässig. Im Mischgebiet MI 1 
sind zusätzlich auch Flach- und Pultdächer erlaubt.

b) In den Wohngebieten WR 2 bis WR 9 sind die Dächer der Wohnbebauung mit einer Neigung
von 32-45° auszuführen

Bei Doppel- und Reihenhäusern ist je Baukörper eine einheitliche Dachneigung vorgeschrieben.  

c) Als Dacheindeckung sind Dachpfannen (Ziegel), Dachsteine oder Schiefer zulässig. 
Bei Doppel- und Reihenhäusern ist je Baukörper das gleiche Material zu verwenden. 
Darüberhinaus sind für untergeordnete Bauteile Blechabdeckungen mit nicht reflektierender 
Oberfläche, extensive Dacheingrünungen sowie Glas  zulässig. 
Solar- und Photovoltaikanlagen sind ausdrücklich erlaubt.

4) Vorgarten/Einfriedungen

Einfriedung von Vorgärten sind an der Hauptzugangsseite und zu seitlichen Nachbargrund-
stücken hin in paralleler Verlängerung der Gebäudevorderkante auf die 
Nachbargrundstücksgrenze bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässig.

Einfriedungen zu den rückwärtigen und verbleibenden seitlichen Grundstücksgrenzen sind
bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig. Abweichend hierzu sind entlang der privaten Pflanzstreifen
die Einfriedungen als offene Einfriedungen bis zu einer Höhe von 2,00 m auszuführen. Zulässig
sind z.B. Drahtgitterzäune und Maschendraht.

Einfriedungen an Eckgrundstücken
An Grundstücken mit zwei oder mehr Seiten an öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
(Eckgrundstücke) sind abseitig der Hauptzugangsseite Hecken bis zu einer Höhe von 2,00 m, bzw. 
offene Einfriedungen (z.B. Drahtgitterzäune, Maschendraht) bis zu einer Höhe von 1,20 m, 
ausnahmsweise zulässig.
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